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 73/155. Rechte des Kindes 
 

 

 Die Generalversammlung, 

 erneut erklärend, wie wichtig ihre Resolution 44/25 vom 20. November 1989 ist, mit 

der sie das Übereinkommen über die Rechte des Kindes1 verabschiedete, das die Norm für 

die Förderung und den Schutz der Rechte des Kindes bildet, sowie erneut erklärend, dass 

die Vertragsstaaten des Übereinkommens alle geeigneten Gesetzgebungs-, Verwaltungs- 

und sonstigen Maßnahmen zur Verwirklichung der darin anerkannten Rechte treffen, einge-

denk der Bedeutung der Fakultativprotokolle zu dem Übereinkommen2 und mit der Auffor-

derung zur universellen Ratifikation und wirksamen Durchführung dieser sowie der anderen 

Menschenrechtsübereinkünfte, 

 unter Hinweis auf alle ihre früheren Resolutionen über die Rechte des Kindes, zuletzt 

Resolution 72/245 vom 24. Dezember 2017, sowie unter Hinweis auf alle anderen einschlä-

gigen Resolutionen, einschließlich Resolution 71/176 vom 19. Dezember 2016 über den 

Schutz von Kindern vor Mobbing, 

 in Bekräftigung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte3, in der verkündet 

wird, dass alle Menschen frei und gleich an Würde und Rechten geboren sind und ohne 

Unterschied Anspruch auf alle darin verkündeten Rechte und Freiheiten haben, und darauf 

hinweisend, dass sich ihre Annahme 2018 zum siebzigsten Mal jährt, 

_______________ 

1 United Nations, Treaty Series, Vol. 1577, Nr. 27531. Amtliche deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1992 II 

S. 121; LGBl. 1996 Nr. 163; öBGBl. Nr. 7/1993; AS 1998 2055. 

2 Ebd., Vol. 2171 und 2173, Nr. 27531, und Resolution 66/138, Anlage. Amtliche deutschsprachige Fassungen: 

dBGBl. 2008 II S. 1222; LGBl. 2013 Nr. 164; öBGBl. III Nr. 93/2004; AS 2006 5441 (Protokoll gegen Kin-

derhandel); dBGBl. 2004 II S. 1354; LGBl. 2005 Nr. 26; öBGBl. III Nr. 92/2002; AS 2002 3579 (Protokoll 

über Kinder in bewaffneten Konflikten); dBGBl. 2012 II S. 1546; LGBl. 2017 Nr. 31; AS 2017 3239 (Pro-

tokoll zum Mitteilungsverfahren). 

3 Resolution 217 A (III). In Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/Depts/german/menschenrechte/aemr.pdf. 

https://undocs.org/ot/A/73/585
https://undocs.org/ot/A/RES/44/25
https://undocs.org/ot/A/RES/72/245
https://undocs.org/ot/A/RES/71/176
http://www.un.org/Depts/german/menschenrechte/aemr.pdf
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 unter Hinweis auf den Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte4, 

den Internationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte4, das Überein-

kommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen5, das Internationale Überein-

kommen zum Schutz aller Personen vor dem Verschwindenlassen6, das Abkommen von 

1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge7 und das dazugehörige Protokoll von 19678, 

die Internationale Konvention zum Schutz der Rechte aller Wanderarbeitnehmer und ihrer 

Familienangehörigen9, das Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen die grenzüber-

schreitende organisierte Kriminalität10 und das Zusatzprotokoll zur Verhütung, Bekämpfung 

und Bestrafung des Menschenhandels, insbesondere des Frauen- und Kinderhandels, zum 

Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen die grenzüberschreitende organisierte Kri-

minalität11, das Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau12 

und das Übereinkommen gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedri-

gende Behandlung oder Strafe13 sowie die Übereinkommen der Internationalen Arbeitsor-

ganisation Nr. 138 über das Mindestalter, 197314, und Nr. 182 zur Beseitigung der 

schlimmsten Formen der Kinderarbeit, 199915, 

 bekräftigend, dass die allgemeinen Grundsätze des Übereinkommens über die Rechte 

des Kindes, darunter das Wohl des Kindes, die Nichtdiskriminierung, die Teilhabe, das 

Überleben und die Entwicklung, den Rahmen für Maßnahmen bilden, die in Bezug auf Kin-

der ergriffen werden, 

 sowie in Bekräftigung der Erklärung und des Aktionsprogramms von Wien16, der Mill-

enniums-Erklärung der Vereinten Nationen17 und des Ergebnisdokuments der siebenund-

_______________ 

4 Siehe Resolution 2200 A (XXI), Anlage. Amtliche deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1973 II S. 1533; 

LGBl. 1999 Nr. 58; öBGBl. Nr. 591/1978; AS 1993 750 (Zivilpakt); dBGBl. 1973 II S. 1569; LGBl. 1999 

Nr. 57; öBGBl. Nr. 590/1978; AS 1993 725 (Sozialpakt). 

5 United Nations, Treaty Series, Vol. 2515, Nr. 44910. Amtliche deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 2008 

II S. 1419; öBGBl. III Nr. 155/2008; AS 2014 1119. 

6 Ebd., Vol. 2716, Nr. 48088. Amtliche deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 2009 II S. 932; öBGBl. III 

Nr. 104/2012; AS 2016 4693. 

7 Ebd., Vol. 189, Nr. 2545. Amtliche deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1953 II S. 559; LGBl. 1956 

Nr. 15; öBGBl. Nr. 55/1955; AS 1955 443. 

8 Ebd., Vol. 606, Nr. 8791. Amtliche deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1969 II S. 1293; LGBl. 1986 

Nr. 75; öBGBl. Nr. 78/1974; AS 1968 1189. 

9 Ebd., Vol. 2220, Nr. 39481. Deutschsprachige Fassung: Resolution 45/158 der Generalversammlung, Anlage. 

10 Ebd., Vol. 2225, Nr. 39574. Amtliche deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 2005 II S. 954, 956; LGBl. 

2008 Nr. 72; öBGBl. III Nr. 84/2005; AS 2006 5861. 

11 Ebd., Vol. 2237, Nr. 39574. Amtliche deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 2005 II S. 954, 995; LGBl. 

2008 Nr. 74; öBGBl. III Nr. 220/2005; AS 2006 5917. 

12 Ebd., Vol. 1249, Nr. 20378. Amtliche deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1985 II S. 647; LGBl. 1996 

Nr. 164; öBGBl. Nr. 443/1982; AS 1999 1579. 

13 Ebd., Vol. 1465, Nr. 24841. Amtliche deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1990 II S. 246; LGBl. 1991 

Nr. 59; öBGBl. Nr. 492/1987; AS 1987 1307. 

14 Ebd., Vol. 1015, Nr. 14862. Amtliche deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1976 II S. 201; öBGBl. III 

Nr. 200/2001; AS 2001 1427. 

15 Ebd., Vol. 2133, Nr. 37245. Amtliche deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 2001 II S. 1291; öBGBl. III 

Nr. 41/2002; AS 2003 927. 

16 A/CONF.157/24 (Part I), Kap. III. 

17 Resolution 55/2. 
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zwanzigsten Sondertagung der Generalversammlung über Kinder mit dem Titel „Eine kin-

dergerechte Welt“18, unter Hinweis auf die Erklärung und die Aktionsplattform von Bei-

jing19, das Aktionsprogramm der Internationalen Konferenz über Bevölkerung und Entwick-

lung20 und die Ergebnisdokumente ihrer Überprüfungskonferenzen, die Kopenhagener Er-

klärung über soziale Entwicklung und das Aktionsprogramm des Weltgipfels für soziale 

Entwicklung21, die Erklärung über Fortschritt und Entwicklung auf sozialem Gebiet22, die 

Allgemeine Erklärung über die Ausrottung von Hunger und Mangelernährung23, die Erklä-

rung der Vereinten Nationen über die Rechte der indigenen Völker24 und das Ergebnisdoku-

ment der Plenartagung der Generalversammlung auf hoher Ebene mit der Bezeichnung 

„Weltkonferenz über indigene Völker“25, die Erklärung über das Recht auf Entwicklung26, 

die Erklärung der vom 11. bis 13. Dezember 2007 in New York abgehaltenen Gedenk-Ple-

nartagung auf hoher Ebene zur Weiterverfolgung der Ergebnisse der Sondertagung über 

Kinder27, das Ergebnisdokument der vom 20. bis 22. Juni 2012 in Rio de Janeiro (Brasilien) 

abgehaltenen Konferenz der Vereinten Nationen über nachhaltige Entwicklung mit dem Ti-

tel „Die Zukunft, die wir wollen“28 und das Ergebnisdokument der vom 14. bis 16. Novem-

ber 2017 in Buenos Aires abgehaltenen vierten Weltkonferenz über die dauerhafte Beseiti-

gung der Kinderarbeit und die Ergebnisdokumente früherer Weltkonferenzen sowie unter 

Hinweis auf die Weltkongresse gegen die sexuelle Ausbeutung von Kindern und Jugendli-

chen, das Weltaktionsprogramm „Bildung für nachhaltige Entwicklung“29 und das vom 

19. bis 22. Mai 2015 in Incheon (Republik Korea) abgehaltene Weltbildungsforum 2015, 

 unterstreichend, wie wichtig die Umsetzung der Agenda 2030 für nachhaltige Ent-

wicklung30 ist, um den Genuss der Rechte des Kindes zu gewährleisten, 

 unter Begrüßung der Arbeiten in Bezug auf den Globalen Pakt für Flüchtlinge und den 

Globalen Pakt für eine sichere, geordnete und reguläre Migration, deren Verabschiedung 

2018 geprüft wird, und daran erinnernd, wie wichtig es ist, die Menschenrechte und Grund-

freiheiten aller Kinder unter den Flüchtlingen, Migrantinnen und Migranten zu schützen und 

dabei das Wohl des Kindes als vorrangigen Gesichtspunkt zu berücksichtigen, 

_______________ 

18 Resolution S-27/2, Anlage. 

19 Report of the Fourth World Conference on Women, Beijing, 4–15 September 1995 (United Nations pub-

lication, Sales No. E.96.IV.13), Kap. I, Resolution 1, Anlagen I und II. In Deutsch verfügbar unter 

http://www.un.org/Depts/german/conf/beijing/beij_bericht.html. 

20 Report of the International Conference on Population and Development, Cairo, 5–13 September 1994 

(United Nations publication, Sales No. E.95.XIII.18), Kap. I, Resolution 1, Anlage. 

21 Report of the World Summit for Social Development, Copenhagen, 6–12 March 1995 (United Nations 

publication, Sales No. E.96.IV.8), Kap. I, Resolution 1, Anlagen I und II. In Deutsch verfügbar unter 

http://www.un.org/Depts/german/wirtsozentw/socsum/socsum1.htm. 

22 Siehe Resolution 2542 (XXIV). 

23 Report of the World Food Conference, Rome, 5-16 November 1974 (United Nations publication, Sales 

No. E.75.II.A.3), Kap. I. In Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/depts/german/wirtsozentw/hunger-

mangelernaehrung.pdf. 

24 Resolution 61/295, Anlage. 

25 Resolution 69/2. 

26 Resolution 41/128, Anlage. 

27 Resolution 62/88. 

28 Resolution 66/288, Anlage. 

29 Siehe A/69/76, Anlage, Beilage 2. 

30 Resolution 70/1. 

http://www.un.org/Depts/german/conf/beijing/beij_bericht.html
http://www.un.org/Depts/german/wirtsozentw/socsum/socsum1.htm
http://www.un.org/depts/german/wirtsozentw/hunger-mangelernaehrung.pdf
http://www.un.org/depts/german/wirtsozentw/hunger-mangelernaehrung.pdf
https://undocs.org/ot/A/69/76
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 Kenntnis nehmend von den Berichten des Generalsekretärs über die Fortschritte bei 

der Erfüllung der in dem Ergebnisdokument der siebenundzwanzigsten Sondertagung der 

Generalversammlung eingegangenen Verpflichtungen31 und über den Stand des Überein-

kommens über die Rechte des Kindes und die in der Resolution 72/245 aufgeworfenen Fra-

gen32 sowie von dem Bericht der Sonderbeauftragten des Generalsekretärs für Gewalt gegen 

Kinder33, dem Bericht der Sonderbeauftragten des Generalsekretärs für Kinder und bewaff-

nete Konflikte34, dem Bericht der Sonderberichterstatterin des Menschenrechtsrats über den 

Verkauf und die sexuelle Ausbeutung von Kindern, einschließlich Kinderprostitution, Kin-

derpornografie und anderen Materials mit sexuellem Missbrauch von Kindern als Inhalt35, 

und dem Bericht der Sonderberichterstatterin des Rates über den Menschenhandel, insbe-

sondere den Frauen- und Kinderhandel36, deren Empfehlungen unter voller Berücksichti-

gung der Auffassungen der Mitgliedstaaten sorgfältig geprüft werden sollen, 

 erneut erklärend, dass die Staaten die Hauptverantwortung dafür tragen, alle Men-

schenrechte und Grundfreiheiten, einschließlich der Rechte des Kindes, zu achten, zu för-

dern und zu schützen, 

 in Anerkennung der wichtigen Rolle, die den für Kinder zuständigen nationalen staat-

lichen und örtlichen Strukturen zukommt, darunter den bestehenden Ministerien und Insti-

tutionen für Kinder-, Familien- und Jugendfragen und unabhängigen Ombudspersonen für 

Kinder oder anderen nationalen Institutionen zur Förderung und zum Schutz der Rechte des 

Kindes, 

 in der Erkenntnis, dass die Familie die Hauptverantwortung für die Fürsorge und den 

Schutz von Kindern zum Wohl des Kindes trägt und dass Kinder zur vollen und harmoni-

schen Entfaltung ihrer Persönlichkeit in einer Familie und umgeben von Glück, Liebe und 

Verständnis aufwachsen sollten, 

 mit Dank Kenntnis nehmend von der Arbeit, die alle zuständigen Organe, Gremien, 

Institutionen und Organisationen des Systems der Vereinten Nationen im Rahmen ihres je-

weiligen Mandats, die zuständigen Mandatsträgerinnen und -träger und Sonderverfahren der 

Vereinten Nationen und gegebenenfalls die zuständigen Regionalorganisationen und die 

zwischenstaatlichen Organisationen zur Förderung und zum Schutz der Rechte des Kindes 

leisten, und die wertvolle Rolle der nationalen Menschenrechtsinstitutionen und der Zivil-

gesellschaft, einschließlich der nichtstaatlichen Organisationen, anerkennend, 

 davon Kenntnis nehmend, dass auf internationaler, regionaler und nationaler Ebene 

Treffen zur Beseitigung aller Formen der Gewalt gegen Kinder, einschließlich jeder gewalt-

tätigen Bestrafung von Kindern, stattfinden, und zusätzliche Anstrengungen in dieser Hin-

sicht befürwortend, 

 anerkennend, wie wichtig internationale, regionale und bilaterale Multi-Akteur-Part-

nerschaften und -initiativen dafür sind, den wirksamen Schutz und die wirksame Förderung 

der Rechte des Kindes und die Beseitigung der Gewalt gegen Kinder voranzubringen, 

_______________ 

31 A/73/223. 

32 A/73/272. 

33 A/73/276. 

34 A/73/278. 

35 A/73/174 und A/73/174/Corr.1. 

36 A/73/171. 

https://undocs.org/ot/A/RES/72/245
https://undocs.org/ot/A/73/223
https://undocs.org/ot/A/73/272
https://undocs.org/ot/A/73/276
https://undocs.org/ot/A/73/278
https://undocs.org/ot/A/73/174
https://undocs.org/ot/A/73/174/Corr.1
https://undocs.org/ot/A/73/171
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 Kenntnis nehmend von den Anstrengungen zur Förderung und zum Schutz des Rechts 

auf Bildung und zur Erleichterung der Fortsetzung der Bildung in Situationen bewaffneten 

Konflikts, 

 zutiefst besorgt darüber, dass in einem zunehmend globalisierten Umfeld die Lage der 

Kinder in vielen Teilen der Welt infolge des Fortbestehens von Armut, sozialer Ungleich-

heit, unbefriedigenden sozialen und wirtschaftlichen Verhältnissen, Ungleichheit zwischen 

den Geschlechtern, Pandemien, insbesondere HIV/Aids, Malaria, Cholera und Tuberkulose, 

fetalen Alkoholspektrumstörungen und neonatalem Abstinenzsyndrom, nichtübertragbaren 

Krankheiten, fehlendem Zugang zu einwandfreiem Trinkwasser und sanitären Einrichtun-

gen, von Umweltschäden, Klimawandel, Naturkatastrophen, bewaffneten Konflikten, aus-

ländischer Besetzung, Vertreibung, Hungersnot, Gewalt, Terrorismus, Missbrauch, allen 

Formen der Ausbeutung, einschließlich der gewerbsmäßigen sexuellen Ausbeutung von 

Kindern, beispielsweise zum Zweck der Kinderprostitution, der Kinderpornografie und für 

anderes Material mit sexuellem Missbrauch von Kindern als Inhalt, Kindersextourismus und 

Handel mit Kindern, einschließlich zur Ausbeutung ihrer Arbeitskraft und zur sexuellen 

Ausbeutung, Organentnahme und zur Übertragung von Organen des Kindes zu Gewinnzwe-

cken, sowie des Fortbestehens von Vernachlässigung, Analphabetentum, Hunger, Intole-

ranz, Diskriminierung, Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, unzureichendem Schutz und un-

zureichendem Zugang zur Justiz nach wie vor kritisch ist, und davon überzeugt, dass drin-

gend wirksame nationale und internationale Maßnahmen getroffen werden müssen, 

 sowie zutiefst besorgt darüber, dass sich die anhaltenden Effekte von Armut und Un-

gleichheit in vielen Teilen der Welt weiter nachteilig auf die Lage der Kinder auswirken, 

bekräftigend, dass die Beseitigung der Armut in allen ihren Formen und Dimensionen, ein-

schließlich der extremen Armut, die größte globale Herausforderung und eine unabdingbare 

Voraussetzung für eine nachhaltige Entwicklung ist, in dem Bewusstsein, dass die Auswir-

kungen von Armut über den sozioökonomischen Kontext und die intrinsischen Verbindun-

gen zwischen der Armutsbeseitigung und der Förderung einer nachhaltigen Entwicklung 

hinausgehen, in dieser Hinsicht unterstreichend, wie wichtig die Umsetzung der 

Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung ist, und sich dessen bewusst, dass es zur Präven-

tion aller Formen von Gewalt und zum Schutz der Kinder vor allen Formen der Gewalt 

sowie zur Förderung der Resilienz von Kindern, ihren Familien und ihren Gemeinschaften 

erforderlich ist, sehr gezielt gegen Armut, Entbehrung und Ungleichheit vorzugehen, 

 tief besorgt darüber, dass Kinder unverhältnismäßig stark von den Folgen von Diskri-

minierung, Ausgrenzung, Ungleichheit und Armut betroffen sind, 

 zutiefst besorgt darüber, dass sich die negativen Folgen des Klimawandels in vielen 

Teilen der Welt weiter nachteilig auf Kinder auswirken, darunter anhaltende Dürren und 

extreme Wetterereignisse, Landverödung, das Ansteigen des Meeresspiegels, Küstenerosion 

und die Versauerung der Ozeane, die die Gesundheit, die Ernährungssicherheit und die An-

strengungen zur Beseitigung der Armut und zur Herbeiführung einer nachhaltigen Entwick-

lung weiter bedrohen, und in dieser Hinsicht die Durchführung des als Teil des Rahmen-

übereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen verabschiedeten Überein-

kommens von Paris37 fordernd, 

 in dem Bewusstsein, dass das Risiko der Müttersterblichkeit für Mädchen unter 15 Jah-

ren am höchsten ist und dass Komplikationen bei Schwangerschaft und Geburt in vielen 

Ländern eine führende Todesursache bei Mädchen unter 15 Jahren sind, 

_______________ 

37 Siehe FCCC/CP/2015/10/Add.1, Beschluss 1/CP.21, Anlage. Amtliche deutschsprachige Fassungen: 

dBGBl. 2016 II S. 1082; LGBl. 2017 Nr. 286; öBGBl. III Nr. 197/2016; AS 2017 5735. 

https://undocs.org/ot/FCCC/CP/2015/10/Add.1
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 mit dem Ausdruck ihrer Besorgnis darüber, dass Kinder mit Behinderungen, insbeson-

dere Mädchen, stigmatisiert, diskriminiert oder ausgegrenzt werden und in allen Umfeldern 

unverhältnismäßig oft seelischer und körperlicher Gewalt und sexuellem Missbrauch aus-

gesetzt sind, 

 

I 

Durchführung des Übereinkommens über die Rechte des Kindes 

und der dazugehörigen Fakultativprotokolle 

 1. bekräftigt die Ziffern 1 bis 5 ihrer Resolution 71/177 vom 19. Dezember 2016 

und erklärt erneut, dass die allgemeinen Grundsätze, die unter anderem das Wohl des Kin-

des, die Nichtdiskriminierung, die Teilhabe, das Überleben und die Entwicklung betreffen, 

den Rahmen für alle Maßnahmen bilden, die in Bezug auf Kinder ergriffen werden; 

 2. fordert die Staaten nachdrücklich auf, sofern sie es noch nicht getan haben, mit 

Vorrang zu erwägen, Vertragspartei des Übereinkommens über die Rechte des Kindes1 und 

der dazugehörigen Fakultativprotokolle2 zu werden und sie wirksam und vollständig durch-

zuführen, und befürwortet weitere diesbezügliche Anstrengungen des Generalsekretärs; 

 3. fordert die Vertragsstaaten nachdrücklich auf, die Vorbehalte zurückzuziehen, 

die mit dem Ziel und Zweck des Übereinkommens oder der dazugehörigen Fakultativproto-

kolle unvereinbar sind, und zu erwägen, andere Vorbehalte im Einklang mit der Erklärung 

und dem Aktionsprogramm von Wien16 regelmäßig zu überprüfen, mit dem Ziel, sie zurück-

zuziehen; 

 4. nimmt Kenntnis von der Arbeit der Sonderbeauftragten des Generalsekretärs für 

Gewalt gegen Kinder und der Sonderbeauftragten des Generalsekretärs für Kinder und be-

waffnete Konflikte, der Sonderberichterstatterin des Menschenrechtsrats über den Verkauf 

und die sexuelle Ausbeutung von Kindern, einschließlich Kinderprostitution, Kinderporno-

grafie und anderen Materials mit sexuellem Missbrauch von Kindern als Inhalt, und des 

Ausschusses für die Rechte des Kindes und in dieser Hinsicht von ihrem Beitrag zu den bei 

der Förderung und dem Schutz der Rechte der Kinder erzielten Fortschritten; 

 

II 

Förderung und Schutz der Rechte des Kindes 

und Nichtdiskriminierung von Kindern 

 

Nichtdiskriminierung 

 5. bekräftigt die Ziffern 6 bis 10 ihrer Resolution 71/177 und fordert die Staaten 

auf, dafür zu sorgen, dass alle Kinder ohne jegliche Diskriminierung alle ihre bürgerlichen, 

politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte genießen können; 

 6. stellt mit Besorgnis fest, dass zahlreiche Kinder, die nationalen, ethnischen, re-

ligiösen und sprachlichen Minderheiten angehören, Kindermigrantinnen und -migranten, 

Flüchtlings- oder asylsuchende Kinder, binnenvertriebene Kinder, Kinder afrikanischer Ab-

stammung und Kinder indigener Herkunft Opfer von Diskriminierung, einschließlich Ras-

sismus, Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängender Into-

leranz, sind, betont die Notwendigkeit, in die Bildungsprogramme und die Programme zur 

Bekämpfung solcher Praktiken besondere Maßnahmen aufzunehmen, die mit dem Grund-

satz des Wohls des Kindes und der Achtung seiner Meinung im Einklang stehen und den 

https://undocs.org/ot/A/RES/71/177
https://undocs.org/ot/A/RES/71/177
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geschlechtsspezifischen Bedürfnissen der Kinder, einschließlich der Kinder mit Behinde-

rungen, Rechnung tragen, und fordert die Staaten auf, besondere Unterstützung für diese 

Kinder zu gewähren und ihren gleichberechtigten Zugang zu Diensten sicherzustellen; 

 7. fordert alle Staaten auf, 

 a) sicherzustellen, dass Kinder mit Behinderungen gleichberechtigt mit anderen 

Kindern alle Menschenrechte und Grundfreiheiten in vollem Umfang genießen, in dem Be-

wusstsein, dass jede Diskriminierung eines Kindes aufgrund von Behinderung eine Verlet-

zung der Würde und des Wertes darstellt, die jedem Kind innewohnen, die Inklusion zu 

fördern und Hindernisse, denen sich Kinder mit Behinderungen gegenübersehen, zu besei-

tigen, einschließlich diskriminierender, einstellungs- und umweltbedingter Barrieren für 

ihre soziale und gemeinschaftliche Teilhabe und Inklusion, und geschlechtersensible und 

altersgerechte Maßnahmen und Kapazitäten zu schaffen, um die Rechte des Kindes zu ge-

währleisten und auf die besonderen Bedürfnisse von Kindern, darunter Kindermigrantinnen 

und -migranten, Kinder ohne elterliche Fürsorge, Straßenkinder, Opfer von Kinderhandel 

und vom Klimawandel betroffene Kinder, einzugehen und Fälle geschlechtsspezifischer Ge-

walt zu verhüten und darauf zu reagieren; 

 b) alle erforderlichen und wirksamen Maßnahmen zu ergreifen, um alle Formen 

der Diskriminierung von Mädchen und alle Formen der Gewalt, einschließlich der Tötung 

weiblicher Neugeborener und der vorgeburtlichen Geschlechtsselektion, der Vergewalti-

gung, des sexuellen Missbrauchs und schädlicher Praktiken, darunter die Verstümmelung 

weiblicher Genitalien, die Kinderheirat, die Frühverheiratung und die Zwangsheirat sowie 

die Zwangssterilisierung, zu verhüten und zu beseitigen, indem sie Gesetze erlassen und 

durchsetzen und gegebenenfalls umfassende, multidisziplinäre und koordinierte nationale 

Pläne, Programme oder Strategien zum Schutz von Mädchen erarbeiten und Initiativen der 

Bewusstseinsbildung und sozialen Mobilisierung zum Schutz ihrer Rechte fördern; 

 c) das Recht der Mädchen und Jungen auf freie Meinungsäußerung und ihr Recht, 

gehört zu werden, zu achten und zu fördern, sicherzustellen, dass ihre Meinung in allen sie 

betreffenden Angelegenheiten entsprechend ihrem Alter und ihrer Reife gebührend berück-

sichtigt wird, und Kinder, einschließlich Kindern mit Behinderungen, unter Berücksichti-

gung ihres jeweiligen Entwicklungsstands und der Bedeutung, die der Einbindung von Kin-

derorganisationen und von Kindern geleiteten Initiativen zukommt, in Entscheidungspro-

zesse einzubeziehen; 

 

Registrierung, Familienbeziehungen, Adoption und alternative Formen der Betreuung 

 8. bekräftigt die Ziffern 11 und 12 ihrer Resolution 71/177, fordert alle Vertrags-

staaten nachdrücklich auf, sich verstärkt darum zu bemühen, ihren Verpflichtungen aus dem 

Übereinkommen über die Rechte des Kindes zur Wahrung der Identität der Kinder, ein-

schließlich ihrer Staatsangehörigkeit, ihres Namens und ihrer gesetzlich anerkannten Fami-

lienbeziehungen, und zum Schutz der Kinder in den die Geburtenregistrierung, die Famili-

enbeziehungen und die Adoption oder andere Formen der alternativen Betreuung betreffen-

den Angelegenheiten nachzukommen, in der Erkenntnis, dass alle Anstrengungen darauf 

gerichtet sein sollen, dass das Kind in der Obhut seiner Eltern oder gegebenenfalls anderer 

naher Familienangehöriger bleiben oder rasch in diese zurückkehren kann und dass, falls 

eine andere Form der Betreuung notwendig ist, der Betreuung durch die Familie und die 

Gemeinschaft der Vorzug vor der Unterbringung in einer Einrichtung zu geben ist; 

 9. erinnert an das Recht eines jeden Kindes, unverzüglich nach seiner Geburt in 

ein Register eingetragen zu werden, einen Namen zu haben, eine Staatsangehörigkeit zu 

erwerben und überall als rechtsfähig anerkannt zu werden, wie im Übereinkommen über die 

Rechte des Kindes beziehungsweise im Internationalen Pakt über bürgerliche und politische 
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Rechte4 festgelegt, erinnert die Staaten an ihre Verpflichtung, zu gewährleisten, dass die 

Geburt eines jeden Kindes ohne jegliche Diskriminierung registriert wird, einschließlich ei-

ner nachträglichen Geburtenregistrierung, fordert die Staaten auf, dafür zu sorgen, dass die 

Geburtenregistrierungsverfahren universell, zugänglich, einfach, rasch und wirksam sind 

und mit minimalen Kosten verbunden oder kostenlos sind, und anerkennt die Bedeutung der 

Geburtenregistrierung als entscheidendes Mittel zur Verhütung der Staatenlosigkeit; 

 10. legt den Staaten nahe, die Leitlinien für alternative Formen der Betreuung von 

Kindern38 zu berücksichtigen, Rechtsvorschriften zu erlassen und durchzusetzen und die 

Durchführung von Politiken und Programmen, die Zuweisung von Haushaltsmitteln und die 

personellen Mittel zur Unterstützung von Kindern, insbesondere Kindern in benachteiligten 

und marginalisierten Familien, zu verbessern, um zu gewährleisten, dass diese Kinder von 

ihrer eigenen Familie und Gemeinschaft wirksam betreut werden, und Kinder zu schützen, 

die ohne Eltern oder Betreuungspersonen aufwachsen; wo eine alternative Betreuung erfor-

derlich ist, soll die Entscheidung dem Kindeswohl dienen und in voller und altersgerechter 

Absprache mit dem Kind und mit dessen Vormund getroffen werden; 

 11. fordert die Staaten auf, alles Erforderliche zu tun, um rechtswidrige Adoptionen 

und alle Adoptionen, die dem Wohl des Kindes nicht dienlich sind, zu verhindern und zu 

bekämpfen; 

 

Wirtschaftliches und soziales Wohlergehen von Kindern 

 12. bekräftigt die Ziffern 13 bis 15 ihrer Resolution 71/177, fordert alle Staaten und 

die internationale Gemeinschaft auf, ein förderliches Umfeld zu schaffen, in dem das Wohl-

ergehen des Kindes gewährleistet ist, namentlich durch verstärkte internationale Zusammen-

arbeit auf diesem Gebiet und durch die Erfüllung ihrer Selbstverpflichtungen, darunter die 

Ziele für nachhaltige Entwicklung30, und erklärt erneut, dass Investitionen in Kinder, insbe-

sondere in frühkindliche Entwicklung, in wirtschaftlicher wie sozialer Hinsicht sehr lohnend 

sind und dass alle damit verbundenen Anstrengungen zugunsten der Bereitstellung von Mit-

teln für Kinder, insbesondere für ihre Bildung und ihre Gesundheit, und zur tatsächlichen 

Verwendung dieser Mittel als Instrument zur Verwirklichung der Rechte des Kindes dienen 

sollen; 

 

Beseitigung der Armut 

 13. fordert alle Staaten und die internationale Gemeinschaft auf, bei den weltweiten 

Anstrengungen zur Beseitigung der Armut zusammenzuarbeiten, sie zu unterstützen und 

daran mitzuwirken, alle erforderlichen Ressourcen und Unterstützungsmaßnahmen in dieser 

Hinsicht zu mobilisieren, im Einklang mit den nationalen Plänen und Strategien, und dabei 

einen integrierten und vielgestaltigen Ansatz zu verfolgen, der sich auf die Rechte und das 

Wohl der Kinder stützt, und ihre Anstrengungen zur Verwirklichung der international ver-

einbarten Ziele für Entwicklung und Armutsbekämpfung, einschließlich der Ziele für nach-

haltige Entwicklung, in dem entsprechenden Zeitrahmen zu beschleunigen, und bekräftigt, 

dass Investitionen in Kinder und die Verwirklichung ihrer Rechte zu den wirksamsten We-

gen der Armutsbeseitigung gehören; 

 14. fordert die Staaten nachdrücklich auf, die Lage der Kinder, die in Armut, insbe-

sondere in extremer Armut, leben, denen es an angemessener Nahrung und Ernährung, Was-

ser und sanitären Einrichtungen mangelt und die keinen oder nur begrenzten Zugang zu einer 

_______________ 

38 Resolution 64/142, Anlage. 

https://undocs.org/ot/A/RES/71/177


Rechte des Kindes A/RES/73/155 

 

9/20 18-22250 

 

Grundversorgung für körperliche und geistige Gesundheit, Wohnraum, Bildung, Partizipa-

tion und Schutz haben, zu verbessern, unter Berücksichtigung dessen, dass ein gravierender 

Mangel an Waren und Dienstleistungen für jeden Menschen schmerzlich, für Kinder jedoch 

besonders bedrohlich und schädlich ist und ihnen die Fähigkeit nimmt, ihre Rechte zu ge-

nießen, ihr Potenzial voll zu entfalten und als vollwertige Mitglieder am gesellschaftlichen 

Leben teilzuhaben, und sie Umständen aussetzt, die zu erhöhter Gewalt führen; 

 

Recht auf Bildung 

 15. erinnert an die Ziffern 37 bis 50 ihrer Resolution 70/137 vom 17. Dezember 

2015 und erinnert außerdem daran, dass Bildung ein grundlegendes Menschenrecht ist, eine 

Grundlage dafür bildet, die Verwirklichung anderer Menschenrechte zu garantieren, und 

unerlässlich für eine nachhaltige Entwicklung und die Förderung von Frieden und Toleranz 

sowie eine Grundvoraussetzung dafür ist, Vollbeschäftigung zu schaffen und die Armut zu 

beseitigen; 

 16. fordert alle Staaten auf, alle geeigneten Maßnahmen zu treffen, um Hindernisse 

für einen wirksamen Bildungszugang und -abschluss aus dem Weg zu räumen, zum Beispiel 

unerschwingliche Bildung, Hunger und schlechte Ernährung, die Entfernung vom Wohnort 

zur Schule, die Unterbringung von Kindern in Institutionen, bewaffnete Konflikte, alle For-

men von Gewalt in der Schule, unzureichende Infrastruktur, darunter fehlender Zugang zu 

Wasser- und Sanitärversorgung, Mangel an angemessenen und physisch und anderweitig 

sicheren und zugänglichen Bildungseinrichtungen für Mädchen sowie Kinderarbeit oder 

schwere Hausarbeit, und sicherzustellen, dass auch in Institutionen untergebrachte Kinder 

ihr Recht auf Bildung wahrnehmen können; 

 17. fordert alle Staaten nachdrücklich auf, alle geeigneten Maßnahmen zu ergreifen, 

um die Diskriminierung von Mädchen im Bildungswesen zu beseitigen und den gleichbe-

rechtigten Zugang aller Mädchen zu allen Bildungsebenen zu gewährleisten, unter anderem 

indem sie geschlechtergerechte Politiken und Programme verfolgen, die Sicherheit von 

Mädchen auf dem Schulweg verbessern, Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass 

alle Schulen zugänglich, sicher und frei von Gewalt sind, und getrennte und angemessene 

Sanitäreinrichtungen bereitstellen, die Privatsphäre und Würde gewährleisten, und dadurch 

zur Herbeiführung der Chancengleichheit und zur Bekämpfung der Ausgrenzung beitragen 

und den Schulbesuch sicherstellen, insbesondere für Mädchen sowie für Kinder aus Fami-

lien mit niedrigem Einkommen und Kinder, die zu Haushaltsvorständen werden, und bereits 

verheiratete oder schwangere Mädchen; 

 18. fordert die Staaten auf, wissenschaftlich korrekte und altersgerechte, umfas-

sende und dem kulturellen Kontext entsprechende Bildungsangebote großflächig auszuwei-

ten, die heranwachsenden Mädchen und Jungen, jungen Frauen und Männern innerhalb und 

außerhalb des Schulunterrichts gemäß ihrem Entwicklungsstand und unter angemessener 

Führung und Anleitung durch Eltern und Vormünder mit dem Wohl des Kindes als Haupt-

anliegen Informationen über sexuelle und reproduktive Gesundheit und HIV-Prävention, die 

Gleichstellung der Geschlechter und die Selbstbestimmung der Frauen, die Menschenrechte, 

die körperliche, psychische und pubertäre Entwicklung und die Machtverhältnisse in Bezie-

hungen zwischen Frauen und Männern vermitteln, um sie in die Lage zu versetzen, Selbst-

achtung und Kompetenzen für eine fundierte Entscheidungsfindung, für Kommunikation 

und Risikominderung aufzubauen und respektvolle Beziehungen zu entwickeln, in voller 

Partnerschaft mit jungen Menschen, Eltern, Vormündern, Betreuungspersonen, pädagogi-

schem Personal und Anbieterinnen und Anbietern von Gesundheitsleistungen, unter ande-

rem um sie in die Lage zu versetzen, sich vor einer HIV-Infektion und anderen Gefahren zu 

schützen; 
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 19. bekräftigt das Recht auf Bildung auf der Grundlage der Chancengleichheit und 

der Nichtdiskriminierung und fordert die Staaten auf, den Grundschulbesuch obligatorisch, 

inklusiv und für alle Kinder unentgeltlich zu machen, indem sichergestellt wird, dass alle 

Kinder gleichberechtigten Zugang zu einer hochwertigen Bildung haben und dass eine Se-

kundarschulbildung allgemein verfügbar und für alle zugänglich ist, insbesondere durch die 

schrittweise Einführung der kostenlosen Bildung, eingedenk dessen, dass besondere Maß-

nahmen zur Gewährleistung des gleichberechtigten Zugangs, einschließlich gezielter För-

dermaßnahmen, zur Herbeiführung der Chancengleichheit und zur Bekämpfung der Aus-

grenzung beitragen, indem soziale, wirtschaftliche und geschlechtsspezifische Disparitäten 

im Bildungsbereich beseitigt werden und der Schulbesuch sichergestellt wird, insbesondere 

für Mädchen, Kinder mit Behinderungen, schwangere Mädchen, Kinder, die in Armut leben, 

indigene Kinder, Kinder afrikanischer Abstammung, Angehörige ethnischer oder religiöser 

Minderheiten und Kinder, deren Lebenssituation prekär oder von Marginalisierung geprägt 

ist; 

 20. fordert die Staaten auf, die Anstrengungen zur Beseitigung geschlechtsspezifi-

scher Hindernisse, die sich Mädchen beim gleichen Genuss ihres Rechts auf Bildung entge-

genstellen, zu beschleunigen, der Diskriminierung aufgrund des Geschlechts, negativen so-

zialen Normen und geschlechtsspezifischen Rollenklischees in Bildungssystemen, ein-

schließlich in den Lehrplänen, Lehrbüchern und Lehrmethoden, entgegenzuwirken und alle 

Formen der Gewalt, einschließlich sexueller Belästigung und mit dem Schulbesuch zusam-

menhängender sexueller und geschlechtsspezifischer Gewalt inner- und außerhalb der 

Schule und im sonstigen erzieherischen Umfeld, zu bekämpfen; 

 

Recht auf das erreichbare Höchstmaß an Gesundheit 

 21. bekräftigt die Ziffern 25 bis 28 ihrer Resolution 68/147 vom 18. Dezember 2013 

und fordert die Staaten auf, alles Erforderliche zu tun, um sicherzustellen, dass das Recht 

des Kindes auf das erreichbare Höchstmaß an körperlicher und geistiger Gesundheit ohne 

jegliche Diskriminierung geachtet, geschützt und verwirklicht wird und dass alle Formen 

der Gewalt eingedenk ihrer Beeinträchtigung der körperlichen und geistigen Gesundheit des 

Kindes verhindert und bekämpft werden, einschließlich durch den Beschluss und die Um-

setzung von Gesetzen, Strategien und Politiken, die Berücksichtigung von Geschlechter- 

und Kinderbelangen bei der Haushaltsplanung und Mittelaufteilung und ausreichende In-

vestitionen in Gesundheitssysteme, einschließlich einer umfassenden und integrierten pri-

mären Gesundheitsversorgung und jugendfreundlicher Dienste für körperliche und geistige 

Gesundheit, so auch in die Anstrengungen zur Erreichung der Ziele für nachhaltige Ent-

wicklung, insbesondere der Ziele 3 und 5, sowie in die Umsetzung des Globalen Aktions-

plans zur Stärkung der Rolle des Gesundheitssystems im Rahmen nationaler, sektorüber-

greifender Maßnahmen zur Bekämpfung zwischenmenschlicher Gewalt, insbesondere ge-

gen Frauen und Mädchen und Kinder, und in das Gesundheitspersonal; 

 22. fordert die Staaten auf, mit allen in Betracht kommenden Interessenträgern mit 

Vorrang der Schutzbedürftigkeit der von HIV betroffenen und mit HIV lebenden Kinder 

Rechnung zu tragen, indem sie diesen Kindern, ihren Familien und Betreuungspersonen Be-

treuung, Unterstützung und Behandlung bereitstellen und rechteorientierte, kindgerechte 

HIV- und Aids-Politiken und -Programme fördern, und den Zugang zu erschwinglicher, 

wirksamer und hochwertiger Prävention, Betreuung und Behandlung sicherzustellen, ein-

schließlich durch zutreffende Informationen, den Zugang zu freiwilligen, vertraulichen und 

erschwinglichen Tests, eine umfassende Gesundheitsversorgung, einschließlich Betreuung, 

Diensten und Aufklärung auf dem Gebiet der sexuellen und reproduktiven Gesundheit, so-

wie den Zugang zu sicheren, erschwinglichen, wirksamen, hochwertigen Pharmazeutika und 
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medizinischen Technologien, indem sie sich verstärkt darum bemühen, erschwingliche, zu-

gängliche und hochwertige Instrumente für eine frühzeitige Diagnose zu entwickeln und der 

Prävention der Mutter-Kind-Übertragung des Virus Vorrang einräumen; 

 23. anerkennt, wie wichtig die Verwirklichung des Menschenrechts auf einwand-

freies Trinkwasser und Sanitärversorgung für die volle Verwirklichung des Rechts des Kin-

des auf das erreichbare Höchstmaß an körperlicher und geistiger Gesundheit ist, und fordert 

daher die Staaten und über sie die Diensteanbieter nachdrücklich auf, eine regelmäßige Ver-

sorgung mit einwandfreiem, zugänglichem und erschwinglichem Trinkwasser und Sanitär-

diensten von guter Qualität und in ausreichender Menge zu gewährleisten, auch geleitet von 

den Grundsätzen der Gerechtigkeit, Gleichheit und Nichtdiskriminierung, eingedenk dessen, 

dass das Menschrecht auf einwandfreies Trinkwasser und Sanitärversorgung für ihre Bevöl-

kerung unter voller Achtung der nationalen Souveränität schrittweise zu verwirklichen ist; 

 

Recht auf Nahrung 

 24. bekräftigt ihre Resolution 72/173 vom 19. Dezember 2017 über das Recht auf 

Nahrung und das Recht der Kinder auf Zugang zu gesundheitlich unbedenklichen, ausrei-

chenden und nährstoffreichen Nahrungsmitteln im Einklang mit dem Recht auf angemes-

sene Nahrung und dem Grundrecht eines jeden, vor Hunger geschützt zu sein, um seine 

körperlichen und geistigen Fähigkeiten in vollem Umfang entfalten und erhalten zu können; 

 25. fordert alle Staaten auf, Maßnahmen zu ergreifen, um die volle Verwirklichung 

des Rechts auf Nahrung für alle zu gewährleisten und Kinder von Hunger und Mangeler-

nährung zu befreien, namentlich durch die Verabschiedung oder Stärkung nationaler Pro-

gramme zu den Themen Ernährungssicherung und Ernährung und angemessene Existenz-

grundlagen, insbesondere im Hinblick auf Vitamin-A-, Eisen- und Jodmangel, durch die 

Förderung des Stillens und einer nahrhaften Ernährung sowie durch Programme, zum Bei-

spiel Schulspeisungsprogramme, die eine angemessene Ernährung aller Kinder sicherstellen 

sollen, damit alle Kinder ihre körperlichen und geistigen Fähigkeiten in vollem Umfang ent-

falten und erhalten können, und gegebenenfalls mit den zuständigen Organisationen Maß-

nahmen zu ergreifen, um Programme zu unterstützen, die darauf gerichtet sind, die Unter-

ernährung von Müttern, insbesondere während der Schwangerschaft, und von Kindern zu 

bekämpfen sowie gegen die irreversiblen Auswirkungen chronischer Unterernährung in der 

frühen Kindheit, vor allem in den ersten beiden Lebensjahren, vorzugehen; 

 

Kinderarbeit 

 26. bekräftigt die Ziffern 16 bis 18 ihrer Resolution 71/177, fordert die Staaten nach-

drücklich auf, sofort wirksame Maßnahmen zu ergreifen, um das Verbot und die Beseitigung 

der schlimmsten Formen der Kinderarbeit sicherzustellen und bis spätestens 2025 alle For-

men von Kinderarbeit durch strengere Rechtsvorschriften und eine bessere Zusammenarbeit 

und Koordinierung zwischen den Ministerien und dem Personal, die mit sozialen Fürsorge- 

und Schutzsystemen und dem Bildungs- und Arbeitsbereich befasst sind, zu beseitigen und 

als eine Hauptstrategie die Bildung zu fördern, und fordert die Staaten nachdrücklich auf, 

auch künftig die Beteiligung aller Sektoren der Gesellschaft an der Schaffung günstiger Rah-

menbedingungen für die Beseitigung der Kinderarbeit zu fördern; 

 

Verhütung, Beseitigung und Bekämpfung der Gewalt gegen Kinder 

 27. erinnert an die Ziffern 19 bis 36 ihrer Resolution 72/245 und erinnert an Arti-

kel 19 des Übereinkommens über die Rechte des Kindes, nach dem die Vertragsstaaten ver-

pflichtet sind, alle geeigneten Gesetzgebungs-, Verwaltungs-, Sozial- und Bildungsmaßnah-

men zu treffen, um das Kind vor jeder Form körperlicher oder geistiger Gewaltanwendung, 

Schadenszufügung oder Misshandlung, vor Verwahrlosung oder Vernachlässigung, vor 
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schlechter Behandlung oder Ausbeutung einschließlich des sexuellen Missbrauchs zu schüt-

zen, solange es sich in der Obhut der Eltern oder eines Elternteils, eines Vormunds oder 

anderen gesetzlichen Vertreters oder einer anderen Person befindet, die das Kind betreut; 

 28. erinnert außerdem an die der Generalversammlung 2006 vorgelegte Studie der 

Vereinten Nationen über Gewalt gegen Kinder39, nimmt mit Anerkennung Kenntnis von den 

Anstrengungen der Sonderbeauftragten des Generalsekretärs für Gewalt gegen Kinder, die 

Empfehlungen in der Studie auch weiterhin durchgängig in die internationale, regionale und 

nationale Agenda einzubeziehen und zu Fortschritten beim Schutz der Kinder vor Gewalt 

beizutragen, und nimmt mit Anerkennung Kenntnis von ihrer Publikation „Violence pre-

vention must start in early childhood“ (Gewaltprävention muss in der frühen Kindheit be-

ginnen); 

 29. verurteilt alle Formen der Gewalt gegen Kinder in allen Umfeldern, namentlich 

körperliche, psychische und sexuelle Gewalt, Folter und andere grausame, unmenschliche 

oder erniedrigende Behandlung, Missbrauch und Ausbeutung von Kindern, Geiselnahme, 

häusliche Gewalt, Inzest, Kinderhandel oder Verkauf von Kindern und ihren Organen, Pä-

dophilie, Kinderprostitution, Kinderpornografie, Kindersextourismus, Banden- und bewaff-

nete Gewalt, sexuelle Ausbeutung von Kindern im Internet, Mobbing, auch im virtuellen 

Raum, und schädliche Praktiken, und fordert die Staaten nachdrücklich auf, verstärkte An-

strengungen zu unternehmen, um im Wege eines umfassenden Ansatzes jede derartige Ge-

walt gegen Kinder zu verhüten und sie davor zu schützen, und einen in die nationalen Pla-

nungsprozesse integrierten, inklusiven, vielgestaltigen und systematischen Rahmen zur Be-

kämpfung der Gewalt gegen Kinder zu entwickeln und für sichere und kindgerechte Bera-

tungs- und Meldeverfahren und Schutzbestimmungen für die Rechte der betroffenen Kinder 

Sorge zu tragen; 

 30. fordert die Staaten auf, das Kind vor jeder Form körperlicher oder psychischer 

Gewaltanwendung, Schadenszufügung oder Misshandlung, vor Verwahrlosung oder Ver-

nachlässigung, vor schlechter Behandlung oder Ausbeutung, einschließlich des sexuellen 

Missbrauchs in Schulen, sowie vor allen Formen von Mobbing zu schützen und in diesem 

Zusammenhang Maßnahmen zur Förderung gewaltfreier Formen der Disziplinierung in 

Schulen zu ergreifen und alle geeigneten Maßnahmen zu verabschieden, um sicherzustellen, 

dass die Disziplinierung in Schulen mit der Menschenwürde und den Menschenrechten des 

Kindes vereinbar ist, indem im Einklang mit dem Wohl des Kindes alle geeigneten Gesetz-

gebungs-, Verwaltungs-, Sozial- und Bildungsmaßnahmen ergriffen werden, und begrüßt in 

dieser Hinsicht die globale Kampagne zur Beendigung der Gewalt in Schulen; 

 31. fordert alle Staaten mit Nachdruck auf, der geschlechtsspezifischen Dimension 

aller Formen der Gewalt gegen Kinder Rechnung zu tragen und in alle Politiken und Maß-

nahmen zum Schutz der Kinder vor allen Formen der Gewalt und schädlichen Praktiken, 

einschließlich der weiblichen Genitalverstümmelung und der Kinderheirat, Frühverheira-

tung und Zwangsheirat, eine Geschlechterperspektive zu integrieren, dabei sicherzustellen, 

dass eine Ehe nur bei in Kenntnis der Sachlage erfolgter, freier und uneingeschränkter Wil-

lenseinigung der künftigen Ehegatten geschlossen wird, und in den jeweiligen Gesetzen und 

Politiken alle Bestimmungen zu streichen, die die Kinderheirat, Frühverheiratung und 

Zwangsheirat ermöglichen oder diejenigen, die Vergewaltigung, sexuellen Missbrauch oder 

Entführungen begangen haben, in die Lage versetzen könnten, sich einer strafrechtlichen 

Verfolgung und Bestrafung zu entziehen, indem sie ihre Opfer heiraten, beziehungsweise 

solche Gesetze und Politiken entsprechend abzuändern; 

_______________ 

39 A/61/299. 
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Förderung und Schutz der Rechte der Kinder, namentlich der Kinder 

in besonders schwierigen Situationen 

 32. bekräftigt die Ziffern 26 bis 28 ihrer Resolution 71/177 und fordert alle Staaten 

auf, alle Menschenrechte aller Kinder zu fördern und zu schützen und empirisch untermau-

erte Programme und Maßnahmen durchzuführen, die ihnen besonderen Schutz und beson-

dere Hilfe gewähren, einschließlich des Zugangs zu inklusiven und gleichberechtigten hoch-

wertigen Bildungs-, Gesundheitsversorgungs- und sozialen Diensten und sozialem Schutz; 

 33. fordert alle Staaten auf, die Menschenrechte aller Kinder zu schützen und dafür 

zu sorgen, dass Kinder, die Minderheiten angehören und in prekären Situationen leben, dar-

unter Kindermigrantinnen und -migranten, indigene Kinder, Kinder afrikanischer Abstam-

mung, binnenvertriebene Kinder und Kinder mit Behinderungen, alle Menschenrechte ge-

nießen und gleichberechtigt mit anderen Zugang zu Gesundheitsversorgung, sozialen Diens-

ten und sozialem Schutz und einer zugänglichen und inklusiven Bildung erhalten, und zu 

gewährleisten, dass alle diese Kinder, insbesondere unbegleitete Kindermigrantinnen und 

-migranten, binnenvertriebene Kinder und Kinder, die Opfer von Gewalt und Ausbeutung 

sind, besonderen Schutz und besondere Hilfe erhalten und dass das Wohl des Kindes bei der 

Integrations-, Rückkehr- und Familienzusammenführungspolitik ein vorrangig berücksich-

tigter Gesichtspunkt ist; 

 34. fordert alle Staaten außerdem auf, Flüchtlingskinder, asylsuchende und binnen-

vertriebene Kinder und Kindermigrantinnen und -migranten, insbesondere die unbegleite-

ten, die Gewalthandlungen und Gefahren im Zusammenhang mit bewaffneten Konflikten 

und Menschenhandel besonders ausgesetzt sind, unter Berücksichtigung ihrer geschlechts-

spezifischen Bedürfnisse zu schützen, betont, dass die Staaten und die internationale Ge-

meinschaft den besonderen Hilfe-, Schutz- und Entwicklungsbedürfnissen dieser Kinder 

auch weiterhin systematischere und eingehendere Aufmerksamkeit widmen müssen, unter 

anderem durch Programme für Rehabilitation und physische und psychische Genesung so-

wie Programme für freiwillige Rückkehr oder Repatriierung und, wo es angebracht und 

möglich ist, lokale Integration und Neuansiedlung, der Familiensuche und Familienzusam-

menführung und der Wiedereingliederung Vorrang zu geben und bei Bedarf mit internatio-

nalen humanitären Organisationen und Flüchtlingsorganisationen zusammenzuarbeiten, so 

auch indem sie deren Arbeit im Einklang mit ihren völkerrechtlichen Verpflichtungen er-

leichtern; 

 

Kindermigrantinnen und -migranten 

 35. bekräftigt die Ziffern 40 bis 87 ihrer Resolution 71/177 und fordert die Staaten 

auf, die Menschenrechte und Grundfreiheiten aller von Migration betroffenen Kinder, un-

geachtet ihres Migrationsstatus, wirksam zu fördern und zu schützen und die Frage der in-

ternationalen Migration im Wege der Zusammenarbeit und des Dialogs auf internationaler, 

regionaler oder bilateraler Ebene und mittels eines umfassenden und ausgewogenen Ansat-

zes anzugehen und dabei die Rolle und die Verantwortlichkeiten der Herkunfts-, Transit- 

und Zielländer bei der Förderung und dem Schutz der Menschenrechte aller von Migration 

betroffenen Kinder und bei der Vermeidung von Ansätzen, die ihre Verwundbarkeit ver-

schlimmern könnten, anzuerkennen; 

 36. bekräftigt außerdem die New Yorker Erklärung für Flüchtlinge und Migran-

ten40, begrüßt den Abschluss des Prozesses der zwischenstaatlichen Verhandlungen über den 

_______________ 

40 Resolution 71/1. 
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Globalen Pakt für eine sichere, geordnete und reguläre Migration im Jahr 2018, dessen Ver-

abschiedung von den Staaten auf der zwischenstaatlichen Konferenz am 10. und 11. Dezem-

ber 2018 in Marrakesch (Marokko) geprüft wurde, und unterstreicht die zentrale Bedeutung 

der vollen Achtung der Menschenrechte aller Migrantinnen und Migranten, einschließlich 

der Kinder unter ihnen; 

 37. nimmt Kenntnis von den gemeinsamen allgemeinen Bemerkungen des Aus-

schusses für die Rechte des Kindes und des Ausschusses zum Schutz der Rechte aller Wan-

derarbeitnehmer und ihrer Familienangehörigen über die Menschenrechte von Kindern im 

Kontext der internationalen Migration; 

 38. äußert ihre tiefe Besorgnis über die große und weiter zunehmende Zahl von Kin-

dermigrantinnen und -migranten, insbesondere derjenigen, die unbegleitet oder von ihren 

Eltern oder Hauptbetreuungspersonen getrennt sind und auf ihrer Reise besonders gefährdet 

sein können, und verleiht ihrer Entschlossenheit Ausdruck, die Menschenrechte von Kin-

dermigrantinnen und -migranten, insbesondere der unbegleiteten und derjenigen mit Behin-

derungen, zu schützen, da sie sich in einer besonders prekären Lage befinden, dafür zu sor-

gen, dass sie angemessenen Schutz und geeignete Hilfe erhalten, und für ihre Gesundheit, 

ihre Bildung und ihre psychosoziale Entwicklung Sorge zu tragen und dabei sicherzustellen, 

dass das Wohl des Kindes bei der Integrations-, Rückkehr- und Familienzusammenfüh-

rungspolitik ein vorrangig berücksichtigter Gesichtspunkt ist; 

 39. fordert die Staaten nachdrücklich auf, im Einklang mit ihren internationalen und 

einzelstaatlichen Verpflichtungen und Zusagen dafür zu sorgen, dass die Rückkehr im Ein-

klang mit dem Völkerrecht, einschließlich der internationalen Menschenrechtsnormen, er-

folgt und dass die Rückführungsmechanismen die Ermittlung und den besonderen Schutz 

von Menschen in Situationen der Verwundbarkeit, einschließlich aller Kindermigrantinnen 

und -migranten, ermöglichen, und den Grundsatz des Wohles des Kindes, die Klarheit in 

Bezug auf die Aufnahme sowie Betreuungsregelungen und die Familienzusammenführung 

zu berücksichtigen; 

 40. begrüßt Programme, die Kindermigrantinnen und -migranten die volle Integra-

tion im Zielland ermöglichen, ein harmonisches, inklusives und respektvolles Umfeld för-

dern und die Familienzusammenführung erleichtern, um das Wohlergehen und das Wohl 

von Migrantinnen und Migranten im Kindes- und Jugendalter zu fördern, gemäß dem an-

wendbaren innerstaatlichen Recht, dem Grundsatz eines ordnungsgemäßen Verfahrens und 

den einschlägigen Bestimmungen des Übereinkommens über die Rechte des Kindes und der 

dazugehörigen Fakultativprotokolle, und um den im Wiener Übereinkommen über konsula-

rische Beziehungen41 festgelegten Verpflichtungen betreffend die konsularische Benach-

richtigung und den konsularischen Zugang nachzukommen, sodass die Staaten auf ange-

messene Weise kindgerechte konsularische Hilfe leisten können, insbesondere auch Rechts-

hilfe; 

 

Kinder und Rechtspflege 

 41. bekräftigt die Ziffern 29 bis 31 ihrer Resolution 71/177 und fordert alle Staaten 

auf, die Rechte der kindlichen Opfer, Zeuginnen und Zeugen und der Kinder, die der Ver-

letzung der Strafgesetze verdächtigt oder überführt werden, sowie der Kinder von Personen, 

die der Verletzung der Strafgesetze verdächtigt oder überführt werden, zu achten und zu 

schützen und sicherzustellen, dass die Festnahme, Freiheitsentziehung oder Freiheitsstrafe 

_______________ 

41 United Nations, Treaty Series, Vol. 596, Nr. 8638. Amtliche deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1969 II 

S. 1585; LGBl. 1968 Nr. 19/1; öBGBl. Nr. 318/1969; AS 1968 887. 
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bei einem Kind im Einklang mit dem Gesetz nur als letztes Mittel und für die kürzeste an-

gemessene Zeit angewendet werden soll; 

 42. fordert die Staaten nachdrücklich auf, verstärkte Anstrengungen zu unterneh-

men, um Kinder, denen ihre Freiheit entzogen ist, vor Folter und anderer grausamer, un-

menschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe zu schützen, dafür zu sorgen, dass 

Kinder, bei denen eine Festnahme, Freiheitsentziehung oder Freiheitsstrafe angewandt wird, 

umgehenden Zugang zu einem rechtskundigen oder anderen geeigneten Beistand erhalten 

und das Recht haben, die Rechtmäßigkeit der Freiheitsentziehung bei einem Gericht oder 

einer anderen zuständigen Behörde anzufechten, sowie das Recht auf alsbaldige Entschei-

dung in einem solchen Verfahren haben und dass sie das Recht haben, ab dem Zeitpunkt 

ihrer Festnahme mit ihrer Familie durch Briefwechsel und Besuche in Verbindung zu blei-

ben, sofern nicht außergewöhnliche Umstände vorliegen, dass kein Kind zu Zwangsarbeit, 

körperlicher Bestrafung oder emotionaler oder körperlicher Gewalt verurteilt oder ihr unter-

worfen wird noch ihm der Zugang zu oder die Bereitstellung von Gesundheitsversorgung 

und -diensten, Hygiene und Sauberhaltung der Umwelt, nährstoffreichen Nahrungsmitteln, 

der Zugang zu Freiräumen für Freizeit und Erholung, Bildung, Unterweisung in Grundfer-

tigkeiten und Berufsausbildung vorenthalten wird, dass sie Zugang zu sicheren, vertrauli-

chen und unabhängigen Mechanismen zur Meldung von Gewalt haben und dass die Bedin-

gungen in diesen Umfeldern regelmäßig und wirksam überwacht werden, und alle gemelde-

ten Gewalttaten umgehend zu untersuchen und dafür zu sorgen, dass die Täterinnen und 

Täter zur Rechenschaft gezogen werden; 

 43. ermutigt zu fortgesetzten regionalen und überregionalen Anstrengungen, dem 

Austausch bewährter Verfahren und der Bereitstellung technischer Hilfe im Bereich der Ju-

gendstrafrechtspflege und erinnert in dieser Hinsicht an die Gültigkeit und Bedeutung inter-

nationaler Standards und Normen auf dem Gebiet der Menschenrechte in der Jugendstraf-

rechtspflege; 

 

Verhütung und Abschaffung des Verkaufs von Kindern, der Kinderprostitution 

und der Kinderpornografie 

 44. bekräftigt Ziffer 32 ihrer Resolution 71/177 und fordert alle Staaten auf, alle 

Formen des Verkaufs von und des Handels mit Kindern, insbesondere auch zur Entnahme 

von Organen des Kindes, die Kindersklaverei, die Zwangsarbeit und die sexuelle Ausbeu-

tung von Kindern, unter anderem durch Kinderprostitution und Kinderpornografie und an-

deres Material mit sexuellem Missbrauch von Kindern als Inhalt, zu verhüten, unter Strafe 

zu stellen, strafrechtlich zu verfolgen und zu ahnden, mit dem Ziel, diese Praktiken zu un-

terbinden, so auch wenn sie unter Nutzung des Internets und anderer Informations- und 

Kommunikationstechnologien verübt werden, das Bestehen eines Marktes zu bekämpfen, 

der kriminelle Praktiken dieser Art begünstigt, und Maßnahmen zu ergreifen, um die diese 

Praktiken fördernde Nachfrage zu unterbinden, sowie den Rechten und Bedürfnissen der 

Opfer wirksam Rechnung zu tragen, einschließlich des allgemeinen Zugangs zu umfassen-

den Dienstleistungen auf sozialem Gebiet, dem Gebiet der körperlichen und psychischen 

Gesundheit und rechtlichem Gebiet, ohne Diskriminierung jeglicher Art, und zu Beratung 

für alle Opfer, um ihre vollständige Genesung und Wiedereingliederung in die Gesellschaft 

sicherzustellen, und wirksame Maßnahmen gegen die Kriminalisierung von Kindern zu er-

greifen, die Opfer von Ausbeutung sind; 

 45. fordert die Staaten auf, in Zusammenarbeit mit den maßgeblichen Interessenträ-

gern, einschließlich des Privatsektors und der Medien, die notwendigen Gesetzgebungs- 

oder sonstigen Maßnahmen zu erlassen und durchzusetzen, um die Verbreitung von Material 

mit sexuellem Missbrauch von Kindern als Inhalt, einschließlich der Darstellung des sexu-
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ellen Missbrauchs von Kindern, über das Internet zu verhindern und zugleich sicherzustel-

len, dass geeignete Mechanismen für die Meldung und Entfernung derartigen Materials vor-

handen sind und dass diejenigen, die dieses Material erstellen, verteilen und sammeln, ge-

gebenenfalls strafrechtlich verfolgt werden, und gleichzeitig darauf hinzuwirken, dass Kin-

der die Chancen für ihr Leben voll nutzen können, die ihnen die Informations- und Kom-

munikationstechnologien als Lern-, Sozialisierungs- und Ausdrucksmittel und als Instru-

mente zur Förderung der Inklusion und der Verwirklichung ihrer Rechte und Grundfreihei-

ten bieten, darunter das Recht auf Bildung, das Recht auf freie Meinungsäußerung, ein-

schließlich der Freiheit, Informationen sich zu beschaffen, zu empfangen und weiterzuge-

ben, und das Recht, ihre Meinung frei zu äußern; 

 46. fordert die Staaten nachdrücklich auf, verstärkte Anstrengungen zu unterneh-

men, um den gesetzlichen Schutz von Kindern vor sexuellem Missbrauch und sexueller 

Ausbeutung im Internet zu gewährleisten und im Einklang mit den internationalen Men-

schenrechtsnormen und -verpflichtungen gesetzlich festzulegen, jedes einschlägige Verhal-

ten im Zusammenhang mit der sexuellen Ausbeutung von Kindern online und offline unter 

Strafe zu stellen und dafür zu sorgen, dass jedes Einzelglied in der Kette der Personen, die 

an der Begehung dieser kriminellen Tätigkeiten beteiligt sind oder sie zu begehen versuchen, 

zur Rechenschaft gezogen und vor Gericht gestellt wird, um die Straflosigkeit zu bekämp-

fen, wobei zu berücksichtigen ist, dass die sexuelle Ausbeutung und der sexuelle Missbrauch 

von Kindern online mittels Informations- und Kommunikationstechnologien mehrfachen 

Gerichtsbarkeiten unterstehen und grenzüberschreitend sind; 

 

Von einem bewaffneten Konflikt betroffene Kinder 

 47.  bekräftigt die Ziffern 33 bis 39 ihrer Resolution 71/177, verurteilt auf das Ent-

schiedenste alle Rechtsverletzungen und Missbrauchshandlungen, die an Kindern in bewaff-

neten Konflikten begangen werden, und fordert in dieser Hinsicht alle Staaten und anderen 

an einem bewaffneten Konflikt beteiligten Parteien, die unter Verstoß gegen das anwend-

bare Völkerrecht an der Einziehung und dem Einsatz von Kindern, systematischen Tötungen 

und Verstümmelungen von Kindern und/oder Vergewaltigungen und anderen sexuellen Ge-

walthandlungen an Kindern – in der Erkenntnis, dass sexuelle Gewalt in diesen Situationen 

in unverhältnismäßiger Weise Mädchen betrifft, Jungen jedoch auch Ziel sind – und wie-

derholten Angriffen auf Schulen und/oder Krankenhäuser und zugehöriges Personal und der 

systematischen Entführung von Kindern sowie an allen anderen Rechtsverletzungen und 

Missbrauchshandlungen an Kindern beteiligt sind, nachdrücklich auf, fristgebundene und 

wirksame Maßnahmen zu ergreifen, um diesen Handlungen ein Ende zu setzen und sie zu 

verhüten, und alters- und geschlechtsspezifische Unterstützungsdienste, insbesondere auch 

Dienste auf dem Gebiet der psychischen, sozialen, sexuellen und reproduktiven Gesundheit, 

und Bildungs-, Sozialschutz- und Wiedereingliederungsprogramme zu fördern, und nimmt 

in diesem Zusammenhang Kenntnis von der Verabschiedung der Resolution 2427 (2018) 

des Sicherheitsrats vom 9. Juli 2018; 

 48. verurteilt auf das Entschiedenste an Kindern in bewaffneten Konflikten began-

gene Vergewaltigungen und andere Formen sexueller Gewalt, bekundet tiefe Besorgnis dar-

über, dass Kinder in bewaffneten Konflikten massenhaft und systematisch vergewaltigt und 

sexueller Gewalt unterworfen werden, in manchen Fällen zu dem Zweck, eine Bevölke-

rungsgruppe zu erniedrigen, sie zu beherrschen, ihr Furcht einzuflößen, sie zu zerstreuen 

und/oder gewaltsam zu vertreiben, fordert alle Staaten und die zuständigen Organe und Or-

ganisationen der Vereinten Nationen und Regionalorganisationen auf, alle erforderlichen 

Maßnahmen zu ergreifen, um solche Gewalthandlungen zu verhüten und dagegen vorzuge-

hen und im Hinblick auf dieses Problem sowie auf das Problem der sexuellen Ausbeutung 

und des sexuellen Missbrauchs von Kindern bei Friedenssicherungseinsätzen der Vereinten 
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Nationen volle Rechenschaftspflicht zu gewährleisten, und fordert die Staaten nachdrück-

lich auf, geeignete innerstaatliche Rechtsvorschriften zu erlassen, um solche Verbrechen so-

wie Massenentführungen und sexuelle und geschlechtsspezifische Gewalt zu verhüten und 

zu gewährleisten, dass sie rigoros untersucht und strafrechtlich verfolgt werden; 

 49. bekundet ihre tiefe Besorgnis über die gegen das humanitäre Völkerrecht ver-

stoßenden Angriffe sowie Androhungen von Angriffen auf Schulen und/oder Krankenhäu-

ser und zugehöriges Personal sowie über die Schließung von Schulen und Krankenhäusern 

in Situationen bewaffneten Konflikts aufgrund von Angriffen und Androhungen von An-

griffen, weist darauf hin, dass alle an einem bewaffneten Konflikt beteiligten Parteien die 

Hauptverantwortung für den Schutz von Kindern tragen, verweist auf die Verpflichtung, 

Angriffe auf Schulen und Krankenhäuser unter Verstoß gegen das humanitäre Völkerrecht 

zu unterlassen und alle durchführbaren Vorsichtsmaßnahmen zu treffen, um Zivilpersonen, 

insbesondere Schulkinder, vor solchen Angriffen zu schützen, und fordert alle an einem be-

waffneten Konflikt beteiligten Parteien nachdrücklich auf, Handlungen zu unterlassen, die 

Kinder am Zugang zur Bildung und zu Gesundheitsdiensten hindern; 

 50. fordert alle Mitgliedstaaten auf, zu gewährleisten, dass Kinder, die mit bewaff-

neten Gruppen verbunden oder mutmaßlich verbunden sind, vorrangig als Opfer und im 

Einklang mit dem Wohl des Kindes behandelt werden, als Alternativen zur Strafverfolgung 

und Inhaftierung nichtjustizielle Maßnahmen zu erwägen und Maßnahmen zu ergreifen, die 

auf Rehabilitation und Wiedereingliederung gerichtet sind, die im Einklang mit den ein-

schlägigen Bestimmungen des humanitären Völkerrechts sowie den Menschenrechten, ins-

besondere dem Übereinkommen über die Rechte des Kindes, in einem Umfeld stattfinden, 

das der Gesundheit, Selbstachtung und Würde des Kindes förderlich ist; 

 51. fordert die Staaten auf, von einem bewaffneten Konflikt betroffene Kinder ins-

besondere vor Verstößen gegen das humanitäre Völkerrecht und die internationalen Men-

schenrechtsnormen zu schützen und dafür zu sorgen, dass sie rasch wirksame humanitäre 

Hilfe erhalten, Kenntnis nehmend von den Anstrengungen, der Straflosigkeit ein Ende zu 

setzen, indem Rechenschaft gewährleistet wird und die Täterinnen und Täter bestraft wer-

den, und fordert die internationale Gemeinschaft auf, die für Verstöße Verantwortlichen zur 

Verantwortung zu ziehen, unter anderem über den Internationalen Strafgerichtshof; 

 52. weist darauf hin, dass nach dem humanitären Völkerrecht unterschiedslose An-

griffe auf Zivilpersonen, einschließlich Kindern, verboten sind und dass Zivilpersonen nicht 

zum Ziel von Angriffen, einschließlich Repressalien oder übermäßiger Gewaltanwendung, 

gemacht werden dürfen, verurteilt Praktiken, bei denen Kinder getötet und verstümmelt wer-

den, verlangt, dass alle Parteien solchen Angriffen sofort ein Ende setzen, und fordert alle 

an einem bewaffneten Konflikt beteiligten Parteien nachdrücklich auf, ihren Verpflichtun-

gen nach dem humanitären Völkerrecht nachzukommen, insbesondere den Grundsätzen der 

Unterscheidung und der Verhältnismäßigkeit und der Verpflichtung, alle praktisch mögli-

chen Vorsichtsmaßnahmen zu treffen, um die Schädigung von Zivilpersonen und die Be-

schädigung ziviler Objekte zu vermeiden und in jedem Fall auf ein Mindestmaß zu beschrän-

ken; 

 53. fordert die Staaten auf, zu gewährleisten, dass für nationale Entwaffnungs-, De-

mobilisierungs- und Wiedereingliederungsprogramme für Kinder und für die Maßnahmen 

zur Ansiedlung, Rehabilitation und Wiedereingliederung aller mit Streitkräften und bewaff-

neten Gruppen verbundenen Kinder, einschließlich inhaftierter Kinder, rechtzeitig ausrei-

chende Finanzmittel bereitstehen, insbesondere zur Unterstützung nationaler Initiativen, und 

die langfristige Tragfähigkeit dieser Maßnahmen zu sichern, namentlich durch einen sektor-

übergreifenden, gemeinwesengestützten Ansatz, der alle Kinder einbezieht, durch familien-

gestützte Betreuungsregelungen, wie auch in den Grundsätzen und Leitlinien für mit Streit-
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kräften oder bewaffneten Gruppen verbundene Kinder (die Pariser Grundsätze) hervorgeho-

ben, und durch die Mobilisierung von Finanzmitteln und technischer Hilfe im Rahmen in-

ternationaler Zusammenarbeit für die Programme zur Rehabilitation und Wiedereingliede-

rung von Kindern; 

 54.  nimmt mit Anerkennung Kenntnis von den in Bezug auf die Resolutionen des 

Sicherheitsrats 1539 (2004) vom 22. April 2004, 1612 (2005) vom 26. Juli 2005, 1882 

(2009) vom 4. August 2009, 1998 (2011) vom 12. Juli 2011, 2068 (2012) vom 19. Septem-

ber 2012, 2225 (2015) vom 18. Juni 2015 und 2427 (2018) unternommenen Schritten und 

den Anstrengungen, die der Generalsekretär unternimmt, um den Überwachungs- und Be-

richterstattungsmechanismus über Kinder und bewaffnete Konflikte im Einklang mit den 

genannten Resolutionen einzurichten, unter Einbeziehung der nationalen Regierungen und 

der zuständigen Akteure der Vereinten Nationen und der Zivilgesellschaft, namentlich auf 

Landesebene, und in Zusammenarbeit mit ihnen, ersucht den Generalsekretär, dafür zu sor-

gen, dass die mit diesem Mechanismus gesammelten und übermittelten Informationen ge-

nau, objektiv und nachprüfbar sind, und befürwortet in dieser Hinsicht die Arbeit und den 

Einsatz von Kinderschutzberaterinnen und -beratern der Vereinten Nationen in Friedenssi-

cherungseinsätzen, politischen Missionen und Friedenskonsolidierungsmissionen; 

 

III 

Folgemaßnahmen 

 55. bekundet ihre Unterstützung für die Arbeit der Sonderbeauftragten des General-

sekretärs für Gewalt gegen Kinder und anerkennt die Fortschritte, die seit der Erteilung ihres 

Mandats dabei erzielt wurden, die Verhütung und Beseitigung aller Formen der Gewalt ge-

gen Kinder in allen Regionen zu fördern und die Umsetzung der Empfehlungen in der Studie 

der Vereinten Nationen über Gewalt gegen Kinder voranzubringen, unter anderem durch 

Partnerschaften mit regionalen Organisationen sowie Informations- und Kampagnenarbeit 

in Form von thematischen Konsultationen, Feldmissionen und thematischen Berichten über 

sich abzeichnende Probleme, einschließlich über Gewaltprävention in der frühen Kindheit; 

 56. empfiehlt, das in den Ziffern 58 und 59 ihrer Resolution 62/141 vom 18. Dezem-

ber 2007 erteilte Mandat der Sonderbeauftragten des Generalsekretärs für Gewalt gegen 

Kinder um weitere drei Jahre zu verlängern und die wirksame und unabhängige Wahrneh-

mung und Nachhaltigkeit des aus dem ordentlichen Haushalt finanzierten Mandats der Son-

derbeauftragten weiter zu unterstützen; 

 57. fordert alle Staaten nachdrücklich auf, ersucht die Organisationen, Fonds und 

Programme der Vereinten Nationen und bittet die Regionalorganisationen und die Zivilge-

sellschaft, einschließlich der nichtstaatlichen Organisationen, bei der Förderung der weite-

ren Umsetzung der Empfehlungen in der Studie der Vereinten Nationen über Gewalt gegen 

Kinder und bei der Unterstützung der Mitgliedstaaten im Kontext der Umsetzung der 

Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung30 mit der Sonderbeauftragten des Generalsekre-

tärs für Gewalt gegen Kinder zusammenzuarbeiten, ermutigt die Staaten, der Sonderbeauf-

tragten Unterstützung, namentlich auch ausreichende freiwillige finanzielle Unterstützung, 

bereitzustellen, damit sie ihr Mandat weiter wirksam und unabhängig wahrnehmen kann, 

und bittet die Organisationen, einschließlich des Privatsektors, zu diesem Zweck freiwillige 

Beiträge zu leisten; 

 58. erinnert an die Ziffer 52 d) ihrer Resolution 69/157 vom 18. Dezember 2014, in 

der sie den Generalsekretär bat, eine eingehende globale Studie über Kinder, denen die Frei-

heit entzogen ist, in Auftrag zu geben, die durch freiwillige Beiträge finanziert wird, erinnert 

außerdem an die Ziffer 88 ihrer Resolution 71/177 und die Ziffer 37 ihrer Resolution 72/245, 

https://undocs.org/ot/S/RES/1539(2004)
https://undocs.org/ot/S/RES/1612(2005)
https://undocs.org/ot/S/RES/1882(2009)
https://undocs.org/ot/S/RES/1882(2009)
https://undocs.org/ot/S/RES/1998(2011)
https://undocs.org/ot/S/RES/2068(2012)
https://undocs.org/ot/S/RES/2225(2015)
https://undocs.org/ot/S/RES/2427(2018)
https://undocs.org/ot/A/RES/62/141
https://undocs.org/ot/A/RES/69/157
https://undocs.org/ot/A/RES/71/177
https://undocs.org/ot/A/RES/72/245
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in denen sie den designierten unabhängigen Experten bat, der Generalversammlung auf ihrer 

vierundsiebzigsten Tagung einen Schlussbericht vorzulegen, und ermutigt in dieser Hinsicht 

die Mitgliedstaaten und die Organisationen, Fonds, Programme und Büros der Vereinten 

Nationen sowie andere maßgebliche Interessenträger, zur Ausarbeitung der Studie beizutra-

gen und sie zu unterstützen; 

 59. beschließt, 

 a) den Generalsekretär zu ersuchen, der Generalversammlung auf ihrer vierund-

siebzigsten Tagung einen umfassenden Bericht über die Rechte des Kindes vorzulegen, der 

Angaben über den Stand des Übereinkommens über die Rechte des Kindes und die in dieser 

Resolution angesprochenen Fragen enthält, und darin insbesondere auf Kinder ohne elterli-

che Fürsorge einzugehen; 

 b) die Sonderbeauftragte des Generalsekretärs für Kinder und bewaffnete Kon-

flikte zu ersuchen, der Generalversammlung und dem Menschenrechtsrat auch weiterhin 

Berichte über die in Erfüllung ihres Mandats durchgeführten Maßnahmen samt Informatio-

nen zu ihren Feldbesuchen sowie über die im Rahmen der Agenda betreffend Kinder und 

bewaffnete Konflikte erzielten Fortschritte und nach wie vor bestehenden Probleme vorzu-

legen; 

 c) die Sonderbeauftragte des Generalsekretärs für Kinder und bewaffnete Kon-

flikte zu ersuchen, bei der Wahrnehmung ihres Mandats zum Schutz von Kindern in Situa-

tionen bewaffneten Konflikts im Einklang mit den einschlägigen Resolutionen der General-

versammlung und des Sicherheitsrats auch weiterhin proaktiv mit den zuständigen Organen 

und Organisationen der Vereinten Nationen, den Mitgliedstaaten, regionalen und subregio-

nalen Organisationen und nichtstaatlichen bewaffneten Gruppen zusammenzuwirken, na-

mentlich indem sie Aktionspläne aushandelt und Verpflichtungen erwirkt, für geeignete Re-

aktionsmechanismen wirbt und sicherstellt, dass die Schlussfolgerungen und Empfehlungen 

der Arbeitsgruppe des Sicherheitsrats für Kinder und bewaffnete Konflikte Beachtung fin-

den und entsprechende Folgemaßnahmen ergriffen werden, und bekräftigt die wichtige 

Rolle, die die Sonderbeauftragte dabei spielen kann, zur Konfliktprävention beizutragen; 

 d) die Sonderbeauftragte des Generalsekretärs für Gewalt gegen Kinder zu ersu-

chen, der Generalversammlung und dem Menschenrechtsrat auch weiterhin jährliche Be-

richte über die in Erfüllung ihres Mandats in Übereinstimmung mit den Ziffern 58 und 59 

ihrer Resolution 62/141 durchgeführten Tätigkeiten samt Informationen zu ihren Feldbesu-

chen sowie über die im Rahmen der Agenda betreffend Gewalt gegen Kinder erzielten Fort-

schritte und nach wie vor bestehenden Probleme vorzulegen; 

 e) die Sonderberichterstatterin des Menschenrechtsrats über den Verkauf und die 

sexuelle Ausbeutung von Kindern, einschließlich Kinderprostitution, Kinderpornografie 

und anderen Materials mit sexuellem Missbrauch von Kindern als Inhalt, zu ersuchen, der 

Generalversammlung und dem Rat auch weiterhin Berichte über die in Erfüllung ihres Man-

dats durchgeführten Maßnahmen samt Informationen zu ihren Feldbesuchen sowie zu den 

in Bezug auf die Verhütung und Abschaffung des Verkaufs von Kindern, der Kinderprosti-

tution und der Kinderpornografie und der sexuellen Ausbeutung und des sexuellen Miss-

brauchs von Kindern erzielten Fortschritte und nach wie vor bestehenden Probleme vorzu-

legen; 

 f) die Vorsitzende des Ausschusses für die Rechte des Kindes zu bitten, der Gene-

ralversammlung auf ihrer vierundsiebzigsten Tagung mündlich über die Arbeit des Aus-

schusses Bericht zu erstatten und mit ihr einen interaktiven Dialog zu führen, um so die 

Kommunikation zwischen der Versammlung und dem Ausschuss zu verbessern; 

https://undocs.org/ot/A/RES/62/141
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 g) die Mitgliedstaaten und zuständigen Organe der Vereinten Nationen zu bitten, 

den 2019 anstehenden dreißigsten Jahrestag des Übereinkommens über die Rechte des Kin-

des formal zu begehen, unter anderem durch die Einberufung einer Plenartagung auf hoher 

Ebene der vierundsiebzigsten Tagung der Generalversammlung als zwischenstaatliche Maß-

nahme, die Dynamik auf dem Gebiet der Rechte des Kindes aufrechtzuerhalten und ver-

stärkte diesbezügliche Maßnahmen zu ergreifen, und ersucht die Präsidentin der General-

versammlung, Konsultationen mit den Mitgliedstaaten zu führen, um die organisatorischen 

Regelungen und die Verfahrensregelungen für die Plenartagung auf hoher Ebene mit einer 

Resolution abschließend festzulegen; 

 h) die Behandlung dieser Frage auf ihrer vierundsiebzigsten Tagung unter dem 

Punkt „Förderung und Schutz der Rechte der Kinder“ fortzusetzen. 

55. Plenarsitzung 

17. Dezember 2018 


